
Fotografie und Urheberrechte 
 
 

Nicht  amtlicher Auszug aus dem Gesetz  über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (UrhG) 

vom 9. September 1965 

 
 

 
Wichtiger Hinweis : Diese unentgeltliche Information für Fotointeressenten und Fotomodelle stellt keine Rechtsberatung (sog. 
Rechtsdienstleistung im Sinne gesetzlicher Vorschriften wie z.B. dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) dar. Bitte beachten Sie, 
dass eine Rechtsdienstleistung aus Gründen des Verbraucherschutzes als Nebenleistung nur bedingt erlaubt ist, wenn die nicht 
rechtsdienstleistende Haupttätigkeit – hier der Tätigkeit als freischaffend künstlerischer  Fotograf  - ohne Nebendienstleistung 
nicht sachgemäß erledigt werden kann. Ein Fotograf als Urheber von Fotoaufnahmen erhält regelmäßig auch laienhafte Anfragen 
zwecks z.B. „Verkauf“ seiner Fotos und ist berufstypisch durch seine nicht rechtsdienstleistende Haupttätigkeit zur sachgemäßen 
Erledigung seiner Interessen regelmäßig gezwungen, auf den nicht möglichen „Verkauf“ von Fotos, sondern auf die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen nur mögliche Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31 UrhG) hinzuweisen. Ebenfalls Fotomodelle sind 
sehr häufig nicht ausreichend darüber informiert, welche Rechte und Möglichkeiten ein Fotograf als Urheber seiner Werke 
insgesamt hat. Diese unentgeltliche Information als lediglich nicht amtlicher Auszug aus dem UrhG dient lediglich der 
Grundaufklärung über bestehende Rechte und Möglichkeiten. Der nicht amtliche Auszug stellt keinen Anspruch auf Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit dar. Bitte wenden Sie bei Bedarf für eine ordentliche Rechtsberatung an einen Rechtsanwalt Ihrer 
Wahl und schrecken trotz dieser Information aus Kostengesichtspunkten nicht vor einer nur dort zulässigen Dienstleistung mit 
rechtsbesorgendem Charakter zurück. 
 

Fundstellen : BGBl I 1965, 1273 
 

Hinweise auf EG -Recht : Umsetzung der EGRL 9/96 (CELEX Nr: 396L0009) vgl. G v. 2.7.1997 I 1870, Umsetzung der EWGRL 
83/93 (CELEX Nr. 393L0083) vgl. G v. 8.5.1998 I 902, Umsetzung der EGRL 55/97 (CELEX Nr. 397L0055), Umsetzung der 
EWGRL 28/92 (CELEX Nr: 392L0028) vgl. G v. 1.9.2000 I 1374, Umsetzung der EGRL 29/2001 (CELEX Nr: 301L0029) vgl. G v. 
10.9.2003 I 1774 iVm § 137j 
 

Stand – ohne Gewähr – : Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 10. 9.2003 I 1774; 2004, 312 
 

Persönlichkeitsrechte bei Werken von Personen (z.B.  Abbildungen, Lichtbildwerke, Bildnisse):  Bei abgebildeten Personen 
ist i.d.R. deren Einwilligung zur Verbreitung – siehe auch § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) –  für die Verbreitung bzw. 
Veröffentlichung erforderlich (z.B. Modelvertrag) ! 
  
 Zusammengestellt von:   www.modelfotografie-albus.de  
  

  
 
 
§ 7 
Urheber  
 

Urheber ist der Schöpfer des Werkes. 
 

 
§ 11 
Allgemeines  
 

Das Urheberrecht schützt den Urheber  in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der 
Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. 

 
 
§ 12 
Veröffentlichungsrecht  
 

(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist . 
(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange 
weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung 
veröffentlicht ist. 

 
 
§ 13 
Anerkennung der Urheberschaft  
 

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit 
einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bez eichnung zu verwenden ist . 



 
 
 
 
 
 
 

 
§ 14 
Entstellung des Werkes  
 

Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder ei ne andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbiet en, 
die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. 

 

 
§ 15 
Allgemeines  
 

 (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Wer k in körperlicher Form zuverwerten ; das Recht umfaßt 
insbesondere 
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2. das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3. das Ausstellungsrecht (§ 18). 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, s ein Werk in unkörperlicher Form öffentlich 
wiederzugeben  (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Me hrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist . 
Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, 
denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche 
Beziehungen verbunden ist. 

 

 
§ 16 
Vervielfältigungsrecht  
 

(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob 
vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. 
(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von 
Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes 
auf einen Bildoder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf 
einen anderen handelt. 

 

 
§ 17 
Verbreitungsrecht  
 

 (1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit 
anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im 
Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme 
der Vermietung zulässig. 
(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar 
Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt jedoch nicht die Überlassung von Originalen 
oder Vervielfältigungsstücken 
1. von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder 
2. im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, bei der Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden. 

 

 
§ 18  
Ausstellungsrecht  
 

Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der 
bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen. 

 
 



 
 

 
§ 19 
Vortrags -, Aufführungs - und Vorführungsrecht  
 

(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen. 
(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu 
bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. 
(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen außerhalb des 
Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische 
Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 
(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder 
Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu 
machen. Das Vorführungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung oder öffentliche Zugänglichmachung 
solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 22). 

 
 
§ 19a 
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung  
 

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der 
Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich ist. 

 
 
§ 20 
Senderecht  
 

Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk 
oder ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

 
§ 21 
Recht der Wiedergabe durch Bild - oder Tonträger  
 

Das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger ist das Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes mittels 
Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
 
§ 22 
Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffe ntlicher Zugänglichmachung  
 

Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der Wiedergabe von öffentlicher Zugänglichmachung ist das 
Recht, Funksendungen und auf öffentlicher Zugänglichmachung beruhende Wiedergaben des Werkes durch 
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

 

 
§ 23 
Bearbeitungen und Umgestaltungen  
 

Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes  dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers des 
bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlic ht oder verwertet werden . Handelt es sich um eine 
Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den 
Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so 
bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers. 

 

 
§ 25 
Zugang zu Werkstücken  
 

(1) Der Urheber kann vom Besitzer des Originals oder ei nes Vervielfältigungsstückes seines Werkes 
verlangen , daß er ihm das Original oder das Vervielfältigungsstück zugänglich macht, soweit dies zur Herstellung 
von Vervielfältigungsstücken oder Bearbeitungen des Werkes erforderlich ist und nicht berechtigte Interessen des 
Besitzers entgegenstehen. 
(2) Der Besitzer ist nicht verpflichtet, das Original oder das Vervielfältigungsstück dem Urheber herauszugeben. 

 

 
 



 
 
§ 28 
Vererbung des Urheberrechts  
 

(1) Das Urheberrecht ist vererblich. 
(2) Der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Ausübung des Urheberrechts einem Testamentsvollstrecker 
übertragen. § 2210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

 
 
§ 29 
Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht  
 

(1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar , es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen 
oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. 
(2) Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen 
zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte. 

 

 
§ 30 
Rechtsnachfolger des Urhebers  
 

Der Rechtsnachfolger des Urhebers hat die dem Urheber nach diesem Gesetz zustehenden Rechte, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 

 

 
§ 31 
Einräumung von Nutzungsrechten  
 

(1) Der Urheber kann  einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu 
nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschlie ßliches Recht sowie räumlich, 
zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werd en. 
(2) Das einfache Nutzungsrecht  berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine 
Nutzung durch andere ausgeschlossen ist . 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht  berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen 
Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nut zungsrechte einzuräumen . Es kann bestimmt werden, 
dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. 
(4) Die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen hierzu sind 
unwirksam. 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so 
bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich 
erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder 
ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen 
Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt. 

 

§ 32 
Angemessene Vergütung  

UrhG § 32 Angemessene Vergütung 
(3) ........... Der Urheber kann  aber unentgeltlich ein einfaches  Nutzungsrecht für jedermann einräumen . 

 
 
§ 33 
Weiterwirkung von Nutzungsrechten  
 

Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte bleiben  gegenüber später eingeräumten Nutzungsrechten 
wirksam . Gleiches gilt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, wechselt oder wenn er 
auf sein Recht verzichtet. 

 

§ 35 
Einräumung einfacher Nutzungsrechte  

(1) Der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann einfache Nutzungsrechte nur mit Zustimmung 
des Urhebers einräumen . Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht nur zur Wahr-
nehmung der Belange des Urhebers eingeräumt ist.  
(2) Die Bestimmungen in § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Absatz 5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

 
 



 
 
 

 
§ 39 
Änderungen des Werkes  
 

(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, des sen Titel oder Urheberbezeichnung (§ 10Abs. 1) nich t 
ändern , wenn nichts anderes vereinbart ist. 
(2) Änderungen des Werkes und seines Titels, zu denen der Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben 
nicht versagen kann, sind zulässig. 

 

 
§ 41 
Rückrufsrecht wegen Nichtausübung  
 

(1) Übt der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrech ts das Recht nicht oder nur unzureichend aus und 
werden dadurch berechtigte Interessen des Urhebers erheblich verletzt, so kann dieser das Nutzungsrech t 
zurückrufen . Dies gilt nicht, wenn die Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung des Nutzungsrechts 
überwiegend auf Umständen beruht, deren Behebung dem Urheber zuzumuten ist. 
(2) Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Ja hren seit Einräumung oder Übertragung des 
Nutzungsrechts oder, wenn das Werk später abgeliefe rt wird, seit der Ablieferung geltend gemacht werde n. 
Bei einem Beitrag zu einer Zeitung beträgt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu einer Zeitschrift, die monatlich 
oder in kürzeren Abständen erscheint, sechs Monate und bei einem Beitrag zu anderen Zeitschriften ein Jahr. 
(3) Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der U rheber dem Inhaber des Nutzungsrechts unter 
Ankündigung des Rückrufs eine angemessene Nachfrist  zur zureichenden Ausübung des Nutzungsrechts 
bestimmt hat . Der Bestimmung der Nachfrist bedarf es nicht, wenn die Ausübung des Nutzungsrechts seinem 
Inhaber unmöglich ist oder von ihm verweigert wird oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwiegende 
Interessen des Urhebers gefährdet würden. 
(4) Auf das Rückrufsrecht kann im voraus nicht verzichtet werden. Seine Ausübung kann im voraus für mehr als fünf 
Jahre nicht ausgeschlossen werden. 
(5) Mit Wirksamwerden des Rückrufs erlischt das Nutzungsrecht. 
(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und soweit es der Billigkeit entspricht. 
(7) Rechte und Ansprüche der Beteiligten nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
 
§ 64 
Allgemeines  
 

Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers. 
 

 
§ 72 
Lichtbilder  
 

(1) Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, werden in entsprechender Anwendung 
der für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 geschützt. 
(2) Das Recht nach Absatz 1 steht dem Lichtbildner zu. 
(3) Das Recht nach Absatz 1 erlischt fünfzig Jahre  nach dem Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn seine erste 
erlaubte öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre  nach der Herstellung, 
wenn das Lichtbild innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise öffentlich wiedergegeben worden ist. 
Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. 

 
 
§ 97 
Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz  
 

(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann vom 
Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung und, wenn dem 
Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. An 
Stelle des Schadenersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch die Verletzung 
des Rechts erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen. 
(2) Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) 
können, wenn dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit es der Billigkeit entspricht. 
(3) Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

 
 
 



 

 
§ 101 
Ausnahmen  
 

(1) Richten sich im Falle der Verletzung eines nach diesem Gesetz geschützten Rechts die Ansprüche des 
Verletzten auf Beseitigung oder Unterlassung (§ 97), auf Vernichtung oder Überlassung der Vervielfältigungsstücke 
(§ 98) oder der Vorrichtungen (§ 99) gegen eine Person, der weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit zur Last fällt, so 
kann diese zur Abwendung der Ansprüche den Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihr durch die Erfüllung der 
Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Verletzten die Abfindung in Geld 
zuzumuten ist. Als Entschädigung ist der Betrag zu zahlen, der im Falle einer vertraglichen Einräumung des Rechts 
als Vergütung angemessen gewesen wäre. Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die Einwilligung des Verletzten 
zur Verwertung im üblichen Umfange als erteilt. 

 

 
§ 102 
Verjährung  
 

Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Urheberrechts oder eines anderen nach diesem Gesetz 
geschützten Rechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

 

 
§ 104 
Rechtsweg  
 

Für alle Rechtsstreitigkeiten, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse 
geltend gemacht wird, (Urheberrechtsstreitsachen) ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Für 
Urheberrechtsstreitsachen aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer 
vereinbarten Vergütung zum Gegenstand haben, bleiben der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen und der 
Verwaltungsrechtsweg unberührt. 

 
 
§ 106 
Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 
 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine 
Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

 
 
§ 108 
Unerlaubte Eingriffe in verwandte Schutzrechte  
 

1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten 
1. eine wissenschaftliche Ausgabe (§ 70) oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung einer solchen Ausgabe 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, 
2. ein nachgelassenes Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines solchen Werkes entgegen § 71 
verwertet, 
3. ein Lichtbild (§ 72) oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Lichtbildes vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt, 
4. die Darbietung eines ausübenden Künstlers entgegen den § 77 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 verwertet, 
5. einen Tonträger entgegen § 85 verwertet, 
6. eine Funksendung entgegen § 87 verwertet, 
7. einen Bildträger oder Bild- und Tonträger entgegen §§ 94 oder 95 in Verbindung mit § 94 verwertet, 
8. eine Datenbank entgegen § 87b Abs. 1 verwertet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

 
§ 108a 
Gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung  
 

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 

 


